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        Anlage 1 zur BV/0400/2021 
 

8. Änderungssatzung  
zur Satzung der Stadt Zerbst/Anhalt zur Umlage der Verbandsbeiträge des  

Ehle/Ihle Verbandes 
(Gewässerumlagesatzung „Ehle/Ihle“) 

 
Aufgrund des § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 
16. März 2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492), der §§ 2, 5, 8, 36, 45 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) 
und der §§ 1, 2, 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), in den jeweils derzeit gülti-
gen Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am …………. 
folgende 8. Änderungssatzung zur Gewässerumlagesatzung „Ehle/Ihle“ vom 
22.11.2017, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Zerbst/Anhalt (Amtsboten) am 
08.12.2017, beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
1. Der § 3 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Schuldner der Umlage ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer eines im Ge-

biet der Stadt Zerbst/Anhalt gelegenen, zum jeweiligen Verbandsgebiet gehören-
den Grundstücks ist. Wechselt der Umlageschuldner während des Veranla-
gungsjahres, wird die Umlage zeitanteilig nach Tagen vom bisherigen und vom 
neuen Eigentümer, jeweils für die Dauer ihrer Rechtsinhaberschaft, erhoben. Da-
bei haftet der neue Eigentümer für die Zeit ab Ablauf des Tages, an dem er im 
Grundbuch als neuer Eigentümer eingetragen worden ist. Der Zeitpunkt des Ent-
stehens der Umlageschuld im Sinne von § 4 Abs.1 wird durch einen Wechsel des 
Umlageschuldners nicht berührt. 

 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des Eigen-

tümers der Erbbauberechtigte.  
 
(3) Sind Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigte nicht ermittelbar, ist 

ersatzweise derjenige zu der Umlage heranzuziehen, der im Erhebungszeitraum 
das Grundstück nutzt. Der Umlageschuldner ist dann nicht zu ermitteln, wenn  

(a) offengeblieben ist, welche Person(en) Eigentümer oder Erbbauberechtigte 
des betreffenden Grundstücks ist (sind), insbesondere nach einem Erbfall, 
oder 

(b) ein Eigentümer/Erbbauberechtigter zwar bekannt, seine Adresse oder sein 
Aufenthaltsort, an den der Bescheid zugestellt werden könnte aber unbe-
kannt geblieben ist.  

Der Nutzer kann die Beitragspflicht auch durch vertragliche Vereinbarung mit 
dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten übernehmen, wenn die Stadt 
Zerbst/Anhalt der Übernahme zustimmt. 
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(4) Im Fall des § 3 (3) S.2 a) ist die Identität des Umlageschuldners offen geblieben, 
wenn  

a) sich durch eine Recherche beim zuständigen Grundbuchamt und -im Falle 
eines bekannten Versterbens des eingetragenen Eigentümers- beim be-
kannten Nachlassgericht nicht feststellen lässt, wer Eigentümer/Erbbau-be-
rechtigter des Grundstücks ist oder  

b) wenn das Grundstück herrenlos ist oder 

c) wenn juristische Personen als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind 
und sich weder durch eine Anfrage an das zuständige öffentliche Gewerbe-
register noch an das Handelsregister eine zustellfähige Anschrift oder die 
Identität einer natürlichen Person als Vertreter ermitteln lässt. Für die Er-
mittlung der Adresse oder des Aufenthaltsortes dieses Vertreters gilt die 
Regelung in (3) S.2 b) entsprechend. 

 

Im Fall des § 3 (3) S.2 b) ist die Adresse oder der Aufenthaltsort des Umlage-
schuldners unbekannt geblieben, wenn entsprechende Daten durch Anfragen an 
das Einwohnermeldeamt des letzten bekannten Wohnsitzes des im Grundbuch 
eingetragenen Eigentümers/Erbbauberechtigten nicht festgestellt werden kön-
nen oder eine Bekanntgabe unter den so ermittelten Daten scheitert. Dasselbe 
gilt, wenn ein Wohnsitz oder Aufenthaltsort des im Grundbuch eingetragenen Ei-
gentümers/Erbbauberechtigten gar nicht bekannt ist. 

 
(5) Im Falle der ersatzweisen Heranziehung nach (3) wird der Nutzer nicht Umlage-

schuldner. Er tritt zu den Umlageschuldnern hinzu, ohne dass diese hierdurch 
von ihrer Umlageschuld entbunden werden. 

 
(6) Mehrere Umlageschuldner, die zur Zahlung von Umlageverbindlichkeiten für 

identische zeitliche Abschnitte herangezogen werden können, haften als Ge-
samtschuldner. 

 
 
2. Der § 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalenderjahres für das die Umlage 

festzusetzen ist, frühestens jedoch mit Bekanntgabe und Eintritt der Bestands-
kraft des Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes. Erhebungszeitraum 
ist das Kalenderjahr. Die Gewässerumlage wird jährlich erhoben. Die Stadt 
Zerbst/Anhalt kann die Erhebung der Umlage für mehrere Veranlagungsjahre in 
einem Bescheid zusammenfassen. 
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3. Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Wortlaut hinzugefügt: 
 

Die Umlagesätze betragen ab dem Kalenderjahr 2021: 
 
 

- Flächenbeitragssatz 12,607727 €/ha 
(entspricht 0,0012607727 €/m²) 

- Erschwernisbeitragssatz  nicht erhoben 
 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 

(1) Artikel 1 Nr. 1 und 2 dieser Änderungssatzung treten rückwirkend zum 
01.01.2017 in Kraft. 
 

(2) Im Übrigen tritt diese Änderungssatzung rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
 

 
 
 
 

 
 
Zerbst/Anhalt, den …………… 
 
 
 
 
Andreas Dittmann 
Bürgermeister Siegel 


